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RS OGH 1978/4/11 9Os48/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1978

Norm

StGB §18

Rechtssatz

Ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilter kann (wegen einer während der Haft begangenen Straftat) erneut zu

einer Freiheitsstrafe verurteilt werden.

Entscheidungstexte

9 Os 48/78
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